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I. Versorgungslage 2023 – Was erwartet uns?
II. Telegramm: Die Krankenhausplanung in NRW 
III. Historie der Krankenhausreform – Licht und Schatten
 06.12.2022 - Nikolaus mit Überraschungspaket
 05.01.2023 - „Bund Länder Pakt“ – Zustimmungspflichtiges Gesetz!
 13.02.2023 - Auswirkungsanalyse und DKG Vorschlag
 07.03.2023 - LPK in Düsseldorf - Irritationen
 13.03.2023 - KH-Gipfel in Berlin – Zuversicht?! 
 23.03.2023 – PK Bund – Länder – Überraschung?!

IV. Was fordert das Land? Was fordert die KH-Seite?

25.03.2023 Ärztekammer Westfalen-Lippe, Kammerversammlung in Münster | Reform der Krankenhausfinanzierung – Auswirkungen 
auf die Sektoren | M. Blum

2

Agenda



© KGNW 2023

Versorgungslage 2023 – was erwartet uns?
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Personal bleibt knapp
Digitalisierungsfortschritte machen 

sich noch nicht bemerkbar

Notfallversorgung bleibt ein 
ungelöstes Problem

Medikamentenknappheit

Corona wird kein 
kritisches Thema
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Finanzielle Hilfen
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Einzelne finanzielle Verbesserungen, aber… 
 Energiepreishilfen:
 pauschale Zuweisung nach Betten für indirekte Energiekostensteigerungen (1,5 Mrd. €)
 krankenhausindividueller Härtefallfonds (4,5 Mrd. €)
 Aber: was kommt in der Realität an…

 Erhöhung des Pflegeentgeltwertes auf 230 € ab 1.1.2023 („nur“ Liquidität)

 Kinder- und Jugendversorgung + 300 Mio. € 
 Geburtshilfe + 120 Mio. € 

Parallel Kürzung bei allen 
Krankenhäusern um 400 Mio. €
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 Im Szenario „Neustart“ wird angenommen, dass das Leistungsvolumen nicht 
mehr das Vorkrisenniveau erreichen wird. Es nimmt gegenüber dem Jahr 2022 
nur noch sehr leicht zu, so dass die stationäre Fallzahl im Jahr 2030 nur rund 7 
Prozent über dem Niveau von 2020 liegt. In dieser Situation käme es zu einer 
dramatischen Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage der Krankenhäuser. 
Etwa drei Viertel schrieben dann schon im Jahr 2023 Verluste und 2030 betrüge 
das durchschnittliche Jahresergebnis -8 Prozent. Bei kontinuierlichen Struktur-
und Prozessoptimierungen sowie einer Anpassung der Krankenhauskapazitäten 
an das neue niedrigere Leistungsniveau könnte sich die Lage bis 2030 dagegen 
stabilisieren. (Krankenhaus Rating Report 2022)

 Der kalte Strukturwandel kann nur durch politisch verantwortliches 
Handeln verhindern werden.

Insolvenzwelle  – im zweiten Halbjahr 2023

Ärztekammer Westfalen-Lippe, Kammerversammlung in Münster | Reform der Krankenhausfinanzierung – Auswirkungen 
auf die Sektoren | M. Blum

Bis zu 20 Prozent der Krankenhäuser müssen mit einer negativen 
Fortführungsprognose beim Jahresabschluss 2022 rechnen
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Ausgangssituation: KHGG NRW 29.12.2007 (Koalition CDU/FDP),  
Krankenhausplan NRW 2015 – Kapazitäten (Koalition SPD/Grüne)

Inkrafttreten: 23.07.2013
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Viele Lichtjahre von der Bettenplanung entfernt dringt NRW in Prozesse 
vor, die nie ein Mensch zuvor (in Deutschland) gesehen hat.

https://www.augsburger-allgemeine.de/panorama/Star-Trek-Raumschiff-Enterprise-kehrt-2017-auf-den-Bildschirm-zurueck-id35970917.html

25.03.2023 Ärztekammer Westfalen-Lippe, Kammerversammlung in Münster | Reform der Krankenhausfinanzierung – Auswirkungen 
auf die Sektoren | M. Blum
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 Gremienstruktur
 Landesausschuss für Krankenhausplanung
 AG Krankenhausplanung
 UAG Somatik und UAG Psychiatrie
 „kleiner Kreis“ 
 > 50 Sitzungen, zumeist „kleiner Kreis“ 

25.03.2023 Ärztekammer Westfalen-Lippe, Kammerversammlung in Münster | Reform der Krankenhausfinanzierung – Auswirkungen 
auf die Sektoren | M. Blum
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Prozess



© KGNW 202325.03.2023 Ärztekammer Westfalen-Lippe, Kammerversammlung in Münster | Reform der Krankenhausfinanzierung – Auswirkungen 
auf die Sektoren | M. Blum

10

Die neue Krankenhausplanung in NRW  -
Leistungsbereiche und Leistungsgruppen

Leistungsbereiche (LB): 32

60 LG

Somatik
30 LB

Psychiatrie/Psychosomatik
2 LB

4 LG

Leistungsgruppen (LG): 64
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Planung WBO-Gebiete versus Leistungsbereiche und Leistungsgruppe

Vgl. Krankenhausplan Nordrhein-Westfalen 2022; u. a. KGNW-Rundschreiben Nr. 307/2022 vom 29.04.2022Vgl. Krankenhausplan Nordrhein-Westfalen 2015
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Jeder Leistungsgruppe werden leistungsspezifische Qualitätskriterien 
zugeordnet
 Erreichbarkeit
 Planungsebene (Landesteil, Regierungsbezirk, Versorgungsgebiet, Kreis)
 Erbringung verwandter Leistungsgruppen am selben Standort
 Kooperationen mit Leistungsgruppen an anderen Standorten
 Vorhaltung von Geräten
 Fachärztliche Vorgaben (Facharztqualifikation, Zusatzweiterbildung, 

Verfügbarkeit)
 Sonstige Struktur- und Prozesskriterien gesondert nach Bund (G-BA, 

Pflegepersonaluntergrenzen) und Länderebene (z.B. interdisziplinare 
Fallkonferenzen)

25.03.2023 Ärztekammer Westfalen-Lippe, Kammerversammlung in Münster | Reform der Krankenhausfinanzierung – Auswirkungen 
auf die Sektoren | M. Blum
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Abkehr vom „Planbett“ hin zur Planung auf der Basis von Fallzahlen in 
medizinischen Leistungsbereichen und Leistungsgruppen

Vgl. KGNW-Rundschreiben Nr. 595/2021 vom 31.08.2021
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Abkehr vom „Planbett“ hin zur Planung auf der Basis von Fallzahlen in 
medizinischen Leistungsbereichen und Leistungsgruppen

Leistungsspezifische Qualitätskriterien je Leistungsgruppe meist in Form 
von Mindestvoraussetzungen sowie Auswahlkriterien für 
Auswahlentscheidungen
 Konkrete Planungsebenen (Land, Bezirksregierungsgebiet, 

Versorgungsgebiet, Kreis) und Erreichbarkeit
 Abhängigkeiten zu anderen Leistungsgruppen am selben Standort 

(z.B. LG Pneumologie setzt immer die LG Allgemeine Innere Medizin 
voraus)

 Kooperationen (mit LG an anderen Standorten) 
 Personelle Vorgaben (Facharztqualifikation/ Weiter- oder 

Zusatzausbildung und Verfügbarkeit) sowie Vorhaltung von Geräten
 Sonstige Struktur- und Prozesskriterien

(Bund- (G-BA) und Länderebene
z.B.  interdisziplinäre Fallkonferenzen)
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 Schwankungsbreiten legen fest, wie weit Krankenhäuser 
von der im Feststellungsbescheid festgelegten 
Versorgungskapazität  -explizit bezogen auf die jeweilige 
LG – abweichen dürfen

 Mehrzahl der LG: Schwankungsbreite bei 20 %
 Ausnahmen
 25 %: LG der Kinder- und Jugendmedizin
 15 %: Endoprothetik, „Wirbelsäuleneingriffe“, 

„Herzchirurgie“, „Minimalinvasive 
Herzklappenintervention“, und „Komplexe periphere 
arterielle Gefäße“, „Leukämie und Lymphome“ aber 
auch die allgemeine LG der „HNO“

25.03.2023 Ärztekammer Westfalen-Lippe, Kammerversammlung in Münster | Reform der Krankenhausfinanzierung – Auswirkungen 
auf die Sektoren | M. Blum

14

Schwankungsbreite (Versorgungsauftragskapazität)

LG Revision Knie: 20 %
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Versorgungsgebiete 

https://www.mags.nrw/sites/default/files/asset/document/anlage_a_versorgungsgebiete.pdf

„Das Land hat in der Vergangenheit 
in den Rahmenvorgaben 16 
Versorgungsgebiete definiert. Die 
Versorgungsgebiete bildeten die 
Basis für die regionale 
Kapazitätsverteilung und sollten 
ein Krankenhausangebot 
vorhalten, das eine umfassende 
stationäre Versorgung ermöglicht. 
Allerdings musste in Versorgungs-
gebieten mit weniger als 1 Million 
Einwohnern kein vollständiges 
Angebotsspektrum vorgehalten 
werden, wenn in angrenzenden 
Versorgungs-gebieten eine 
Versorgung sichergestellt war.“
(Krankenhausplan Nordrhein-Westfalen 2022, 
S. 36)
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Planungsebenen
Kreis

Allgemeine Innere Medizin
Allgemeine Chirurgie
Intensivmedizin

Geriatrie

 
   

 
 

 

 

 

   

 
 

  

  
 
 

  
 

  
   

 
 

 

 
  

 

 
 

  
 

 

 
  
 

Kinder- und Jugendchirurgie
Plastische & Rekonstrukti. Chirurgie
Herzchirurgie
Revision Hüftendoprothese
Revision Knieendoprothese
Thoraxchirurgie
Bariatrische Chirurgie
Lebereingriffe
Ösophaguseingriffe
Pankreaseingriffe
Tiefe Rektumeingriffe
Augenheilkunde
Haut- und Geschlechtskrankheiten
MKG
Kompl. Endokrinol. & Diabetologie
Ovarial-CA
Perinatalzentrum Level 1
Perinatalzentrum Level 2
Kinder- Leukämie und Lymphome
Neurochirurgie
Neuro-Frühreha (NNF, Phase B)
Komplexe Nephrologie
Komplexe Rheumatologie
Stammzelltransplantation
Leukämie und Lymphome
Minimalinvasive HK-Intervention

  
   

 
 

 

 
  

 

 
 

  
 

 

 

Regierungsbezirk

  
 

 
   

 
 

 

 

 

   

 
 

  

  
 
 

  
 

Bauchaortenaneurysma
Carotis operativ/ interventionell
Komplexe periphere arterielle 
Gefäße
Endoprothetik Hüfte
Endoprothetik Knie
Wirbelsäuleneingriffe
Urologie
Allgemeine Frauenheilkunde
Senologie
Perinataler Schwerpunkt
Allgemeine Kinder- und 
Jugendmedizin
Geburten
HNO
Wirbelsäuleneingriffe
Allgemeine Neurologie
Stroke Unit
Palliativmedizin
Komplexe Gastroenterologie
Komplexe Pneumologie
EPU / Ablation
Interventionelle Kardiologie
Kardiale Devices

 

Versorgungsgebiet

  
 

 
   

 
 

 

 

 

   

 
 

  

  
 
 

  
 

  
   

 
 

 

 
  

 

 
 

  
 

 

Herzchirurgie – Kinder/Jugendl.
Kinder-Stammzelltransplantation
Cochleaimplantate
Darmtransplantation
Herztransplantation
Lebertransplantation
Lungentransplantation
Nierentransplantation
Pankreastransplantation

Landesteil

Psychiatrie und Psychotherapie und 
Psychosomatische Medizin und 
Psychotherapie,
Kinder- und Jugendpsychiatrie und –
psychotherapie Vgl. Krankenhausplan Nordrhein-Westfalen 2022; u. a. KGNW-Rundschreiben Nr. 307/2022 vom 29.04.2022

Notfallversorgung?
Planungsebene Kreis?

Erreichbarkeit 
40 Minuten

Erreichbarkeit 
20 Minuten für 90% 
der Bevölkerung)
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Ablauf der NRW-Krankenhausplanung
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 Die Krankenhäuser bewerben sich um Leistungsgruppen. Erarbei-
tung von „Regionalen Planungskonzepten“ durch Krankenhäuser 
und Krankenkassen.

 Das Land trifft eine Bedarfsprognose je Leistungsgruppe für die 
Regionen in NRW (16 Versorgungsgebiete). 

 Das Land vergibt Versorgungsaufträge nach Bedarf und 
festgelegten Qualitätskriterien. 

 Im Ergebnis gibt es eine auf die regionalen Anforderungen 
angepasste Krankenhausversorgung für die Patientinnen und 
Patienten.

17
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
25.03.2023 Ärztekammer Westfalen-Lippe, Kammerversammlung in Münster | Reform der Krankenhausfinanzierung – Auswirkungen 

auf die Sektoren | M. Blum
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01.09.2022 – Start der neuen Krankenhausplanung 

https://www.mags.nrw/pressemitteilung/umsetzung-des-krankenhausplans-nrw, 
Abruf 10.008.2022

Vgl. https://www.mags.nrw/sites/default/files/asset/document/zeitstrahl_zur_umsetzung_des_krankenhausplans_nrw.pdf

 

https://www.mags.nrw/pressemitteilung/umsetzung-des-krankenhausplans-nrw
https://www.mags.nrw/sites/default/files/asset/document/zeitstrahl_zur_umsetzung_des_krankenhausplans_nrw.pdf
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Reformvorschläge der Regierungskommission

Ärztekammer Westfalen-Lippe, Kammerversammlung in Münster | Reform der Krankenhausfinanzierung – Auswirkungen 
auf die Sektoren | M. Blum

Stand: 6. Dezember 2022Stand: 7. Dezember 2021

„Wir durften unsere 
Vorschläge ohne 
politische Vorgabe 
entwickeln“, so ein 
Mitglied der Regierungs-
kommission im Rahmen 
der Pressekonferenz am 
6. Dezember 2022

25.03.2023 20
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https://www.tagesschau.de/inland/krankenhaus-reform-101.html

https://www.ardmediathek.de/video/kontraste/revolution-oder-revolutioenchen/das-
erste/Y3JpZDovL3JiYl81ZDVkY2JiYi01ZjI5LTQ3MzItOTcxMy04OWQwZTRjMGViZDJfcHVibGljYXRpb24

Bundespressekonferenz, 6.12.2022
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Quelle: Eigene Darstellung, angelehnt an Regierungskommission „Krankenhaus“

+ regionaler Sicherstellungsauftrag für stationäre 
internistische und chirurgische Basisversorgung sowie Notfälle

Integrierte ambulant-stationäre Versorgung

Universitär

Ko
m

pl
ex

itä
t d

es
 L

ei
st

un
gs

sp
ek

tr
um

s

Fachkran-
kenhaus

Hausärztliche und fachärztliche ambulante Versorgung

Level III U

Level III

Level II

Level I n

Level I i
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Reformvorschläge der Regierungskommission

Die Krankenhausversorgung gliedert sich in drei Versorgungslevel
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Level 
III
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Level In
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Anmerkung: Fachkliniken sind in ihrem Fachgebiet dem Level II und/oder III zugeordnet
Quelle: Regierungskommission „Krankenhaus“

25.03.2023 Ärztekammer Westfalen-Lippe, Kammerversammlung in Münster | Reform der Krankenhausfinanzierung – Auswirkungen 
auf die Sektoren | M. Blum

23

Reformvorschläge der Regierungskommission
Kommission: Leistungsgruppen werden mit Krankenhausleveln verknüpft

„Nicht jede Leistungsgruppe kann von allen Leveln erbracht werden“

14 LG

88 LG

128 LG
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 Minister Lauterbach: „Grundlage soll eine gemeinsame 
Gesetzgebung, ein zustimmungspflichtiges Gesetz, sein“

 Minister Laumann:
 Die Bundesländer sollten weiterhin die Verantwortung 

für die Krankenhausplanung behalten
 Man könne keine Bundesschablone über die 

Krankenhäuser legen und man müsse regionale 
Unterschiede berücksichtigen.

 Er kritisierte auch zu viele bundesweit vorgegebene 
Kriterien, etwa durch den Medizinischen Dienst oder das 
Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus, die die 
Planung auf Länderebene einschränke.

Bund / Ländertreffen 05.01.2023 

25.03.2023 Ärztekammer Westfalen-Lippe, Kammerversammlung in Münster | Reform der Krankenhausfinanzierung – Auswirkungen 
auf die Sektoren | M. Blum

https://www.aerzteblatt.de/archiv/229340/Krankenhausreform-Gemeinsamer-Weg-gesucht
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Auswirkungsanalyse

„Auswirkungsanalyse zur Krankenhausstrukturreform“
Bericht der Vebeto GmbH und 

der hcb Institute for Health Care Business GmbH 
im Auftrag der 

Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG)

25.03.2023 27
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 Einheitliche Definition von Krankenhaus-Versorgungsstufen (Level) 
 Level Ii und In
 Level II
 Level III
 Level IIIU
 Fachkrankenhäuser

 System von Leistungsgruppen, die passgenau den Krankenhaus-Level zugeordnet werden
 17 Leistungsbereiche (NRW: 32, inklusive Psychiatrie)
 128 Leistungsgruppen (NRW: 64, inklusive Psychiatrie)

 14 im Level I
 88 im Level II
 40 exklusiv für den Level III (teilweise auch Fachkrankenhäuser)

 (Vorhaltefinanzierung)

25.03.2023 Ärztekammer Westfalen-Lippe, Kammerversammlung in Münster | Reform der Krankenhausfinanzierung – Auswirkungen 
auf die Sektoren | M. Blum
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Eckpunkte Regierungskommission
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Erste Auswirkungsanalyse: NRW - Standorte

25.03.2023 Ärztekammer Westfalen-Lippe, Kammerversammlung in Münster | Reform der Krankenhausfinanzierung – Auswirkungen 
auf die Sektoren | M. Blum

Anzahl der Standorte Versorgungsstufe

63 Level 1i

233 
 47 nach Anwendung des 
Erreichbarkeitskriteriums*

Level 1n

14 Level 2

22 Level 3

26 Standorte ohne 
Zuordnung

Gesamtzahl der Standorte in der Analyse n=358

*Erreichbarkeitkriterium:
Häuser, von denen aus ein 
Versorger mit Level 2 oder 3
innerhalb von 30 Minuten 
erreichbar wären, nicht in 
Level 1n eingestuft werden 
sollten. Somit verbliebe für 
diese Häuser nur Level 1i, 
außer das Bundesland stellt 
einen “besonderen
Versorgungsbedarf” fest.
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Erste Auswirkungsanalyse: NRW - Standorte

25.03.2023 Ärztekammer Westfalen-Lippe, Kammerversammlung in Münster | Reform der Krankenhausfinanzierung – Auswirkungen 
auf die Sektoren | M. Blum

Anzahl der Standorte Versorgungsstufe

63 Level 1i

233 
 47 nach Anwendung des 
Erreichbarkeitskriteriums*

Level 1n

14 Level 2

22 Level 3

26 Standorte ohne 
Zuordnung

Gesamtzahl der Standorte in der Analyse n=358

*Erreichbarkeitkriterium:
Häuser, von denen aus ein 
Versorger mit Level 2 oder 3
innerhalb von 30 Minuten 
erreichbar wären, nicht in 
Level 1n eingestuft werden 
sollten. Somit verbliebe für 
diese Häuser nur Level 1i, 
außer das Bundesland stellt 
einen “besonderen
Versorgungsbedarf” fest.
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Erste Auswirkungsanalyse: NRW - Geburtshilfe

Geburtshilfe findet nach dem Vorschlag der Regierungskommission nur noch an 
Standorten mit Level 2 oder 3 statt

 137 Standorte in Nordrhein-Westfalen sind 2020 relevante Versorger
 35 Standorte erfüllen die Kriterien der Versorgungsstufen Level 2 und 3 
 Folge: 70 % der PatientInnen müssten sich ein neues Krankenhaus suchen
 bei rund 165.000* Geburten in NRW betrifft dies fast 115.500 Eltern

25.03.2023 Ärztekammer Westfalen-Lippe, Kammerversammlung in Münster | Reform der Krankenhausfinanzierung – Auswirkungen 
auf die Sektoren | M. Blum
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*Quelle: Krankenhausplan NRW 2022
https://www.mags.nrw/sites/default/files/asset
/document/krankenhausplan_nrw_2022.pdf

https://www.mags.nrw/sites/default/files/asset
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Erste Auswirkungsanalyse: NRW - Neurologie und Stroke Units

Allgemeine und komplexe Neurologie (u. a. Stroke Units) findet nach dem Vorschlag der 
Regierungskommission nur noch an Standorten mit Level 2 oder 3 statt

 74 Standorte in Nordrhein-Westfalen sind 2020 relevante Versorger
 33 Standorte erfüllen die Kriterien der Versorgungsstufen Level 2 und 3 
 Folge: 52 % der PatientInnen müssten sich ein neues Krankenhaus suchen
 Stroke Units: von 57.400* Fällen müssten 29.800 weitere Wege hinnehmen
 in der allgemeinen Neurologie sind 91.000* Menschen betroffen
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*Quelle: Krankenhausplan NRW 2022
https://www.mags.nrw/sites/default/files/asset
/document/krankenhausplan_nrw_2022.pdf

https://www.mags.nrw/sites/default/files/asset
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Erste Auswirkungsanalyse: NRW - Interventionelle Kardiologie

Interventionelle Kardiologie findet nach dem Vorschlag der Regierungskommission nur 
noch an Standorten mit Level 2 oder 3 statt

 136 Standorte in Nordrhein-Westfalen sind 2020 relevante Versorger
 34 Standorte erfüllen die Kriterien der Versorgungsstufen Level 2 und 3 
 Folge: 70 % der PatientInnen müssten sich ein neues Krankenhaus suchen
 von 189.000* Fällen müssten 132.000 Betroffene in NRW weitere Wege hinnehmen

25.03.2023 Ärztekammer Westfalen-Lippe, Kammerversammlung in Münster | Reform der Krankenhausfinanzierung – Auswirkungen 
auf die Sektoren | M. Blum
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*Quelle: Krankenhausplan NRW 2022
https://www.mags.nrw/sites/default/files/asset
/document/krankenhausplan_nrw_2022.pdf

https://www.mags.nrw/sites/default/files/asset
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Reformvorschläge der Regierungskommission

25.03.2023 Ärztekammer Westfalen-Lippe, Kammerversammlung in Münster | Reform der Krankenhausfinanzierung – Auswirkungen 
auf die Sektoren | M. Blum

Zwei Grundannahmen der Regierungskommission 
sind nicht validiert:

 Patientenströme lassen sich einfach „umleiten“

 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wechseln den 
Arbeitsort, wenn „ihr“ Krankenhaus schließt oder 
zum Gesundheitszentrum schrumpft

34
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https://www.dkgev.de/fileadmin/default/Mediapool/1_DKG/1.7_Presse/DKG_Konzept_Regierungskommission.pdf



© KGNW 2023

I. Versorgungslage 2023 – Was erwartet uns?
II. Telegramm: Die Krankenhausplanung in NRW 
III. Historie der Krankenhausreform – Licht und Schatten
 06.12.2022 - Nikolaus mit Überraschungspaket
 05.01.2023 - „Bund Länder Pakt“ – Zustimmungspflichtiges Gesetz!
 13.02.2023 - Auswirkungsanalyse und DKG Vorschlag
 07.03.2023 - LPK in Düsseldorf - Irritationen
 13.03.2023 - KH-Gipfel in Berlin – Zuversicht?! 
 23.03.2023 – PK Bund – Länder – Überraschung?!

IV. Was fordert das Land? Was fordert die KH-Seite? 

25.03.2023 Ärztekammer Westfalen-Lippe, Kammerversammlung in Münster | Reform der Krankenhausfinanzierung – Auswirkungen 
auf die Sektoren | M. Blum
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DÄ, 07.03.2023: Lauterbach warnt Laumann vor 
Alleingang bei Krankenhausreform

https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/141543/Lauterbach-warnt-Laumann-vor-Alleingang-bei-Krankenhausreform?rt=afac4c76cb306c4b259ca7f159309e3d

SPD-Landtagsfraktionschef Thomas Kutschaty (…). „Es macht jetzt 
keinen Sinn, einen eigenen Krankenhausplan durchzuziehen, ohne 
die bundespolitischen Rahmenbedingungen zu berücksichtigen, 
die sich in den nächsten Monaten ändern werden“, sagte der 
Oppositionsführer im Landtag.

„In dem Moment, wo bundesweit die 
Leistungskomplexe beschrieben sind und auf 

der Grundlage dann auch das Geld fließt, wird 
das Interesse an der Reform von Herrn 

Laumann sehr gering sein.“
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Zitate aus der Landespressekonferenz, 07.03.2023

„Da wird einfach gesagt, das ist eine Art Reform, das ist eine Entökonomisierung, die Qualität 
steht wieder im Vordergrund. Die Patienten werden quasi nicht behandelt, weil wie sie also der 

Klinik Geld bringen müssen, sondern wenn sie wirklich behandelt werden müssen.“

„Es bleibt dabei, dass also kleine Krankenhäuser eben im Verbund darüber gesprochen haben, 
wer was macht, dass die Leistungen erbracht werden müssen, die überflüssig sind, damit die 
Häuser überleben können. Es wird übrigens zunehmend ein Problem sein, weil das Budget ja 
zurückgeht und die Kosten steigen. Vor Ort müsste man sich ja überlegen, ja, wir vier, wo wir 

hier gerade sind, wer von uns darf die überflüssigen Hüftoperationen machen? Und ein anderes 
Krankenhaus sagt dann, wenn ihr die überflüssigen Hüftoperationen macht, also dann machen 
wir die überflüssigen Knie. Und dann, ja ja Moment, also Wirbelsäule ist ja auch noch da. Darf 
ich dann wenigstens die überflüssigen Wirbelsäulenoperationen machen? Das ist natürlich von 

der Reform her, ist das schwierig.“
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I. Versorgungslage 2023 – Was erwartet uns?
II. Telegramm: Die Krankenhausplanung in NRW 
III. Historie der Krankenhausreform – Licht und Schatten
 06.12.2022 - Nikolaus mit Überraschungspaket
 05.01.2023 - „Bund Länder Pakt“ – Zustimmungspflichtiges Gesetz!
 13.02.2023 - Auswirkungsanalyse und DKG Vorschlag
 07.03.2023 - LPK in Düsseldorf - Irritationen
 13.03.2023 - KH-Gipfel in Berlin – Zuversicht?! 
 23.03.2023 – PK Bund – Länder – Überraschung?!

IV. Was fordert das Land? Was fordert die KH-Seite? 
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Krankenhausgipfel 2023 der DKG am 13.03.2023 - Impressionen

https://www.dkgev.de/service/veranstaltungen/krankenhausgipfel-2023/
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 „…, dass  ich an einer fairen, 
guten Zusammenarbeit mit 
der Deutschen Kranken-
hausgesellschaft interessiert 
bin.“

25.03.2023 Ärztekammer Westfalen-Lippe, Kammerversammlung in Münster | Reform der Krankenhausfinanzierung – Auswirkungen 
auf die Sektoren | M. Blum

Krankenhausgipfel 2023: Keynote des Bundesministers für Gesundheit 

KGNW-Rundschreiben 183/2023 vom 17.03.2023, https://www.dkgev.de/service/veranstaltungen/krankenhausgipfel-2023/, Keynote des Bundesministers für Gesundheit ab 0:49 min
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https://www.dkgev.de/service/veranstaltungen/krankenhausgipfel-2023/


© KGNW 202325.03.2023 Ärztekammer Westfalen-Lippe, Kammerversammlung in Münster | Reform der Krankenhausfinanzierung – Auswirkungen 
auf die Sektoren | M. Blum

42

Krankenhausgipfel 2023: Keynote des Bundesministers für Gesundheit 

„Die Reformen, die es jetzt schon gibt, in Niedersachsen und in Nordrhein-Westfalen, das sind 
auch für uns wichtige Bausteine, auf die wir aufbauen wollen. Es war jetzt, also, in der Presse 

ein bisschen ein unglücklicher Zungenschlag zu vernehmen, als wenn ich die Arbeit von Kollegen 
Laumann hier kritisiert hätte. Die Wahrheit ist, ich habe die kleinen Unterschiede betont, aber 
ich glaube, wir kennen uns gut genug, als dass das unsere Arbeit nicht belasten wird. So würde 
ich mal vorgehen. Das wird unsere gemeinsame Arbeit nicht belasten wird, so würde ich sagen, 

aber so ist das halt, also, das ist ein gemeinsamer Aufbau. Das ist ganz klar und ich habe von 
Anfang an gesagt, also, dass diese Reform auch mit den Ländern beschlossen wird.“ 

„Ich habe selbst nie unterstellt, um das mal klarzumachen, dass in deutschen Krankenhäusern 
jeder macht, was er will. Das habe ich nie unterstellt. Und, also, ich habe auch nie, also, 

unterstellt, dass, also, im deutschen Krankenhaus die Qualität rundherum schlecht ist. Das ist 
überhaupt nicht der Fall, sondern ich bleibe wirklich bei der Analyse, die ich hier auch vortrage, 

und eine solche, sagen wir, Polemik stünde mir nicht zu und die habe ich aber auch nie 
vorgetragen, nur um das klarzumachen. Ich versuche wirklich, also das System 

weiterzuentwickeln, so weiterzuentwickeln, dass sowohl die Routineversorgung wie auch die 
Regelversorgung wie aber auch die Spitzenversorgung sich verbessern, dass wir eine bessere 
Qualität hinbekommen und die Idee, der Anspruch, die Qualität zu verbessern. Das ist nicht 

unverschämt, sondern das ist im Sinne der Patienten, dass es das, daran sollen wir alle arbeiten, 
das steht uns gut zu Gesicht, das hat nie zur Grundlage, dass die Qualität durch die Bank 

schlecht ist. Davon bin ich nie ausgegangen und das habe ich auch nie gesagt.“
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Von Konfliktlinien und roten Linien

25.03.2023 Ärztekammer Westfalen-Lippe, Kammerversammlung in Münster | Reform der Krankenhausfinanzierung – Auswirkungen 
auf die Sektoren | M. Blum

„Wir wollen eine 
Reform mit den 

Ländern machen. 
Wir wollen die 

Reform im Bundesrat 
beschließen.“
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I. Versorgungslage 2023 – Was erwartet uns?
II. Telegramm: Die Krankenhausplanung in NRW 
III. Historie der Krankenhausreform – Licht und Schatten
 06.12.2022 - Nikolaus mit Überraschungspaket
 05.01.2023 - „Bund Länder Pakt“ – Zustimmungspflichtiges Gesetz!
 13.02.2023 - Auswirkungsanalyse und DKG Vorschlag
 07.03.2023 - LPK in Düsseldorf - Irritationen
 13.03.2023 - KH-Gipfel in Berlin – Zuversicht?! 
 23.03.2023 – PK Bund – Länder – Überraschung?!

IV. Was fordert das Land? Was fordert die KH-Seite? 
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 128 Leistungsgruppen wird es nicht geben
 „Wir werden die Vorgaben für die Level lockern“
 Basisvorschlag mit Vorgaben bis Ende April
 „Vorhaltepauschalen sind zu niedrig“
 Minister verspricht kurzfristige Finanzspritze für Energiekosten

25.03.2023 Ärztekammer Westfalen-Lippe, Kammerversammlung in Münster | Reform der Krankenhausfinanzierung – Auswirkungen 
auf die Sektoren | M. Blum
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Bund – Länder – Pressekonferenz am 23.03.2023: 
Lauterbach macht NRW zur Blaupause

https://www.bibliomedmanager.de/news/lauterbach-macht-nrw-zur-blaupause, https://www.youtube.com/watch?v=UavtcChdQcA

https://www.bibliomedmanager.de/news/lauterbach-macht-nrw-zur-blaupause
https://www.youtube.com/watch?v=UavtcChdQcA
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I. Versorgungslage 2023 – Was erwartet uns?
II. Telegramm: Die Krankenhausplanung in NRW 
III. Historie der Krankenhausreform – Licht und Schatten
 06.12.2022 - Nikolaus mit Überraschungspaket
 05.01.2023 - „Bund Länder Pakt“ – Zustimmungspflichtiges Gesetz!
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 07.03.2023 - LPK in Düsseldorf - Irritationen
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 23.03.2023 – PK Bund – Länder – Überraschung?! 

IV. Was fordert das Land? Was fordert die KH-Seite?
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„Der Landtag stellt fest:
• Krankenhausplanung ist eine originäre Aufgabe der Länder als ein Teil der Daseinsvorsorge.
• Gemeinsam mit den wesentlichen Akteuren des Gesundheitswesens hat Nordrhein-Westfalen den 

fortschrittlichsten Krankenhausrahmenplan Deutschlands erarbeitet und einvernehmlich 
verabschiedet.

• Mit dem NRW-Krankenhausplan wird die Krankenhauslandschaft in Nordrhein-Westfalen nachhaltig 
gestärkt und zukunftsfest ausgerichtet.

Die Landesregierung wird aufgefordert,
• das Verfahren zur Umsetzung der Krankenhausplanung in Nordrhein-Westfalen wie geplant 

fortzusetzen.
• auf Bundesebene darauf hinzuwirken, dass die beiden Reformpläne ineinandergreifen.
• an den Bundesgesundheitsminister zu appellieren, im Sinne aller Beteiligten und nicht zuletzt der 

Menschen in unserem Land zu einem konstruktiven Dialog zurückzukehren.
• sich auf Bundesebene für die verfassungsrechtlich gegebene Länderkompetenz bei der 

Krankenhausplanung einzusetzen sowie auf eine auskömmliche Finanzierung der Betriebskosten 
hinzuwirken.“

25.03.2023 Ärztekammer Westfalen-Lippe, Kammerversammlung in Münster | Reform der Krankenhausfinanzierung – Auswirkungen 
auf die Sektoren | M. Blum
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Antrag der Fraktion der CDU und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Krankenhausplanung ist Ländersache – Nordrhein-Westfalens fortschrittliche Krankenhausplanung 
erfolgreich fortsetzen und sicherstellen, dass Landes- und Bundesreform ineinandergreifen
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Einigkeit: 

Raus aus 
dem

Hamsterrad!

…Aber wie?

Was fordert die Krankenhausseite?

25.03.2023 Ärztekammer Westfalen-Lippe, Kammerversammlung in Münster | Reform der Krankenhausfinanzierung – Auswirkungen 
auf die Sektoren | M. Blum
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Reform
 Die Krankenhäuser begrüßen die Vorschläge für eine Reform des DRG-Systems. 

Schon 2021 hat die DKG die Ergänzung der leistungsbezogenen Vergütung durch 
eine Vorhaltefinanzierung vorgeschlagen.

Risiko
 Wenn nicht mehr Geld ins System kommt, dreht sich das Hamsterrad noch schneller, 

weil Krankenhäuser eine unzureichende Finanzierung der Vorhaltekosten durch 
noch mehr Fälle ausgleichen müssen. Das gilt erst recht in einem starren Level-
System.

Lösung
 Für die Reform der Krankenhausfinanzierung braucht es mehr Zeit. Die entsteht 

durch eine Überganslösung.

Was fordert die KH-Seite?

25.03.2023 Ärztekammer Westfalen-Lippe, Kammerversammlung in Münster | Reform der Krankenhausfinanzierung – Auswirkungen 
auf die Sektoren | M. Blum
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Der Vorschlag der DKG:
1. Die Bundesregierung muss für die Krankenhäuser mit einem „Vorschaltgesetz“ 

dringend Soforthilfen als Inflationsausgleich für die Jahre 2022 und 2023 schaffen. 
Denn die genehmigten Kosteinsteigerungen decken nur einen Bruchteil der realen 
Inflation, die Soforthilfe muss den nicht refinanzierten Teil auffangen. 
 2022 genehmigt: 2,32 % versus 6,9 % Inflation
 2023 genehmigt: 4,32 % versus 8 % Inflation (aktuell)

2. Vor der geplanten Reform des DRG-Systems muss die bestehende Vergütung an die 
realen Kosten angepasst werden. Die systematische Unterfinanzierung der 
Krankenhäuser darf sich nicht fortsetzen. Das gilt auch für Investitionsmittel.

Was fordert die Krankenhausseite?

25.03.2023 Ärztekammer Westfalen-Lippe, Kammerversammlung in Münster | Reform der Krankenhausfinanzierung – Auswirkungen 
auf die Sektoren | M. Blum
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Der Vorschlag der DKG:
3. Die Systematik einer Vorhaltevergütung muss sorgfältig erarbeitet werden. Um 

dennoch einen ersten Einstieg mit Bezug auf die Notfallversorgung zu ermöglichen, 
bietet sich die pauschale Erhöhung Notfallstufenzuschläge an. Zur Finanzierung 
könnten die leider nicht abrufbaren Mittel aus dem „Härtefallfond“ von 
voraussichtlich rund 4 Mrd. EUR eingesetzt werden. 

4. Als zweiten Schritt in die Vorhaltefinanzierung können die vorgesehenen Anteile an 
der DRG-Vergütung in Vorhaltebudgets überführt werden, die für jedes Krankenhaus 
individuell festgelegt werden. Eine endgültige Herauslösung dieses Anteils darf 
jedoch erst erfolgen, wenn eine konsistente Systematik für die Vergütung der 
Vorhaltungskosten steht.

Was fordert die Krankenhausseite?
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Der Vorschlag der DKG:

5. In der endgültigen Struktur kann die Vergütung der Vorhaltekosten mit den 
Leistungsgruppen, über die die Krankenhausplanung gesteuert wird, verknüpft 
werden. Für die Umstellung auf die neue Systematik muss eine mehrjährige 
Konvergenzphase eingeplant werden.
Dafür muss geprüft werden, ob eine einheitliche Vergütung der Vorhaltungskosten 
nach Leistungsgruppen oder weiterhin ein individuelles Vorhaltebudget für jedes 
Krankenhaus die sinnvollere Lösung darstellt.

Was fordert die Krankenhausseite?
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Vielen Dank 
für Ihr Interesse!

5325.03.2023

https://www.kgnw.de ht
tp

s:
//

w
w

w
.k

gn
w

.d
e/

po
si

tio
ne

n/
po

si
tio

ne
n-

bu
nd

es
ta

gs
w

ah
l-2

02
1


	Reform der Krankenhausfinanzierung – Auswirkungen auf die Sektoren 
	Agenda
	Versorgungslage 2023 – was erwartet uns?
	Finanzielle Hilfen
	��Insolvenzwelle  – im zweiten Halbjahr 2023
	Agenda
	Ausgangssituation: KHGG NRW 29.12.2007 (Koalition CDU/FDP),  Krankenhausplan NRW 2015 – Kapazitäten (Koalition SPD/Grüne)
	Viele Lichtjahre von der Bettenplanung entfernt dringt NRW in Prozesse vor, die nie ein Mensch zuvor (in Deutschland) gesehen hat.
	Prozess
	Die neue Krankenhausplanung in NRW  - Leistungsbereiche und Leistungsgruppen
	Planung WBO-Gebiete versus Leistungsbereiche und Leistungsgruppe
	Abkehr vom „Planbett“ hin zur Planung auf der Basis von Fallzahlen in medizinischen Leistungsbereichen und Leistungsgruppen
	Abkehr vom „Planbett“ hin zur Planung auf der Basis von Fallzahlen in medizinischen Leistungsbereichen und Leistungsgruppen
	Schwankungsbreite (Versorgungsauftragskapazität)
	Versorgungsgebiete 
	Planungsebenen
	Ablauf der NRW-Krankenhausplanung
	01.09.2022 – Start der neuen Krankenhausplanung 
	Agenda
	Reformvorschläge der Regierungskommission
	Foliennummer 21
	Reformvorschläge der Regierungskommission
	Reformvorschläge der Regierungskommission
	Agenda
	Bund / Ländertreffen 05.01.2023 
	Agenda
	�Auswirkungsanalyse
	Eckpunkte Regierungskommission
	Erste Auswirkungsanalyse: NRW - Standorte
	Erste Auswirkungsanalyse: NRW - Standorte
	Erste Auswirkungsanalyse: NRW - Geburtshilfe
	Erste Auswirkungsanalyse: NRW - Neurologie und Stroke Units
	Erste Auswirkungsanalyse: NRW - Interventionelle Kardiologie
	Reformvorschläge der Regierungskommission
	Foliennummer 35
	Agenda
	DÄ, 07.03.2023: Lauterbach warnt Laumann vor Alleingang bei Krankenhausreform
	Zitate aus der Landespressekonferenz, 07.03.2023
	Agenda
	Krankenhausgipfel 2023 der DKG am 13.03.2023 - Impressionen
	Krankenhausgipfel 2023: Keynote des Bundesministers für Gesundheit 
	Krankenhausgipfel 2023: Keynote des Bundesministers für Gesundheit 
	Von Konfliktlinien und roten Linien
	Agenda
	Bund – Länder – Pressekonferenz am 23.03.2023: Lauterbach macht NRW zur Blaupause
	Agenda
	Antrag der Fraktion der CDU und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
	Was fordert die Krankenhausseite?
	Was fordert die KH-Seite?
	Was fordert die Krankenhausseite?
	Was fordert die Krankenhausseite?
	Was fordert die Krankenhausseite?
	Foliennummer 53

